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Norm

BVwG-EVV 2014 §2 Abs1;

BVwGG 2014 §21 ;

ZustG;

Rechtssatz

§ 2 Abs. 1 BVwG-EVV 2014 bestimmt hinsichtlich der Zustellung von Entscheidungen des BVwG, dass diese

unbeschadet sonstiger Möglichkeiten der elektronischen Zustellung nach den Bestimmungen des 3. Abschnittes des

ZustG auch durch Anwendung eines Verfahrens im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 bis 4 und Z 6 elektronisch übermittelt

werden können. Mit anderen Worten hält der Verordnungsgeber die bereits in § 21 Abs. 2 BVwGG 2014 getro;ene

Unterscheidung zwischen dem ERV nach § 21 BVwGG 2014 und der elektronischen Zustellung nach den Bestimmungen

des (3. Abschnittes des) ZustG aufrecht.Paragraph 2, Absatz eins, BVwG-EVV 2014 bestimmt hinsichtlich der Zustellung

von Entscheidungen des BVwG, dass diese unbeschadet sonstiger Möglichkeiten der elektronischen Zustellung nach

den Bestimmungen des 3. Abschnittes des ZustG auch durch Anwendung eines Verfahrens im Sinne des Paragraph

eins, Absatz eins, Zi;er eins bis 4 und Zi;er 6, elektronisch übermittelt werden können. Mit anderen Worten hält der

Verordnungsgeber die bereits in Paragraph 21, Absatz 2, BVwGG 2014 getro;ene Unterscheidung zwischen dem ERV

nach Paragraph 21, BVwGG 2014 und der elektronischen Zustellung nach den Bestimmungen des (3. Abschnittes des)

ZustG aufrecht.
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